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VERFÜGUNG

vom 2. August 2006

Opfikon. Quartierplan Nll Mitte

Genehmigung ($ 2lit. b PBG)

Der Stadtrat Opfikon setzte den Quartierplan Nll Mitte arn 14. Dezember 2004 fest.

Dieser Beschluss wurde im kantonalen Amtsblatt am 24. Dezember 2004 veröffentlicht
und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Rechtskraftbe-

scheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 4. Februar 2005 ist gegen

diesen Entscheid kein Rechtsmittel eingelegt worden. Mit Schreiben vom 8. Februar 2005

ersucht das Bauamt der Stadt Opfikon um Genehmigung der Vorlage.

Das Beizugsgebiet wird im Norden durch die Glatthof- und die Untere Bubenholzstrasse,

im Osten durch die östlichen Grundstücksgrenzen der Parzellen Kat.-Nm.8494 (alt7215),
6495, 6497 und 8496 (alt 6170), im Süden durch die 'Wallisellerstrasse 

S-2 sowie im
'Westen durch die Müllackerstrasse begrenzt. Das Quartierplangebiet liegt in der Bauzone
'W3 sowie innerhalb des Einzugsgebietes des generellen Entwässerungsplanes (GEP) der

Stadt Opfikon.

Das Quartierplangebiet ist gemäss dem GEP zu entwässem. Bezüglich der Ableitung des

Regenwassers sind die VSA-Richtlinie ,,Regenwasserentsorgung" vom November 2002,
inkl. UPDATE 2004, und die ,,Richtlinie und Praxishilfe Regenwasserentsorgung" des

AV/EL vom September 2005 zu beachten.

Das Quartierplangebiet liegt im Gewässerschutzbereich A, jedoch nicht in einem nutzbaren

Grundwassergebiet. In diesem Gebiet sind keine Grundwasserspiegelkoten bekannt. Für
Bauten im Schwankungsbereich des Grundwassers ist gemäss $ 70 des 

"Wasserwirtschafts-

gesetzes (V/WG) und Ziffer 1.5.3 des Anhangs der Bauverfahrensverordnung (BVV) eine

B ewilli gung erforderlich.
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Staatsgebühr

Ausfertigungsgebühr

I.

DieBaudirektion v e r fü gt

Der vom Stadtrat Opfikon mit Beschluss vom 14. Dezember 2004 festgesetzte

Quartierplan Nll Mitte wird gestützt auf $ 159 PBG gemäss den eingereichten

Akten im Sinne der Erwägungen genehmigt.

tr. Für diese Genehmigung werden folgende Gebühren nach Aufwand festgesetztund,

dem Stadtrat Opfikon z.Hd. des Quartierplanverfahrens separat in Rechnung gestellt:

Fr. 1'580.00

Seite 3

(Konto 8300.43100000
Auftrag 83120.40.210)

Fr

Fr

1'508.00

72.00

Total

V

m. Gegen Dispositiv Ziffq II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

fV. Die Stadt Opfikon wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss gg 6 und 159 PBG

öffentlich bekannt zu machen.

Die Stadt Opfikon wird eingeladen, die Baulinien in der amtlichen Vermessung

nachzuführen.

VI. Mitteilung an den Stadtrat Opfikon (für sich und zuhanden der beteiligten Grund-

eigentümer unter Beilage von fünf Dossiers), an die NachfÌihrungsstelle der amtli-

chen Vermessung, Kasper, hgenieur- und Vermessungsbüro, Schaffhauserstr. 170,

8302 Kloten, an das Amt für Abfall, 'Wasser, Energie und Luft, sowie unter Beilage
je eines Dossiers an das Tiefbauamt, Planverwaltung, und an das Amt für Raumord-

nung und Vermessung.

Zänch, den2. August 2006
050299lOkilZst

AHV Amt lflr
Raumordnung und Vsrmeesung

Frlir den Auszug:


